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Die gemeinnilizigen Baugenossenschaften der Schweiz

Kurzer Bericht iiber Verlauf und Resultat einer von Herrn cand. rer. pol. W. Ruf Basel, gemachten Erhebung

Mitgeteilt von Prof. F. Mangold, Basel

In dem vorliegenden zusammenfassenden Bericht iiber die
in der Zeitschrift schon mehrmals erwdhnte Erhebung des
schweizerischen gemeinniitzigen Baugenos-
senschaftswesens konnen wegen der notwendig er-
forderlichen Kiirze nur in einigen Hauptziigen die wichiigsten
Punkte, die in einer umfassenden Arbeit eine ndhere Schil-
derung erfahren haben, gestreift werden, wobei auf Zahlen-
angaben moglichst verzichtet wird.

Um der gestellten Aufgabe, das gemeinni:zige
Baugenossenschaftswesen zu erfassen, gerecht zu werdenr, war
zunédchst eine der Wirklichkeit entsprechende begriffliche
Kldarung des Charakters einer gemeinniitzigen Baugenossen-
schaft erforderlich. Schon bei Beginn der Arbeit und vol-
lends beim Besuch der verschiedenen Genossenschaften trat
die Notwendigkeit einer klaren Scheidung zwischen gemein-
niitzigen und nicht-gemeinniitzigen = Baugenossenschaften
offen zutage. — Ueber die mannigfachen Scheingebilde von
sogenannten gemeinniitzigen Baugenossenschaften <oll hier
nicht gesprochen werden. Dariiber weiss der praktische Ge-
nossenschafter geniigend. Nur soviel sei erwiihnt, dass von
den iiber 200 Baugenossenschaften, die nach einer auf Grund
des Handelsregisters aufgemachten Statistik als gemeinniitzig
erschienen und auch als solche letztes Jahr im «Wohnen:
" publiziert wurden, iiber die Halfte als nicht-gemeinniitzig
ausscheiden mussten. Richtunggebend als Begriffsbestimmung
war der Entscheid der eidgendssischen Steuerverwaltung vom
Jahre 1921. Danach werden Genossenschaften als «gemein-
niitzig> anerkannt, «<sofern statutarisch die Aus-
richtung von Tantiemen ausgeschlossen, die
Dividenden auf héchstens 5% beschrinkt und
ein allfdlliger Liquidationsiiberschuss wie-
der gemeinniitzigen Zwecken gewidmet isto.
Was uns heute vor allem fehlt, ist ein Gesetz gegen die Spe-

kulation, — die subventionierten H&user sind gemiss den
Subventionsbestimmungen nur fiir 15 Jahre vor Spekulation
geschiitzt — ein Umstand, der vor dem Kriege manche Gc-

nossenschaft zur Auflésung brachte, da mit dem rapiden An-
steigen der Hiduser- und Bodenpreise ein Verkauf der Hiuser
zu verlockend erschien. Um sachgemiiss zu trennen und die
wirklich gemeinniitzigen Baugenossenschaften von den andern
zu scheiden, mussten nicht nur die Statuten nach den oben
gezeichneten Gesichtspunkten durchgesehen werden, oft war
auch der Eindruck mitbestimmend, den der engere Kontakt
von Mensch zu Mensch, die“Aussprache mit den Genossen-
schaftern selbst, schuf. Denn nicht allein durfte trockener
Gesetzesbuchstabe nassgebend sein, der die Genossenschaft
nur dusserlich in eine bestimmte Form zwingt; allein ent-
scheidend musste der Inhalt sein. Dieser Inhalt bedeutet hier
eine ganz bestimmte geistige Haltung, eine Gesinnung, deren
geistiges Auge seinen Blick nicht an die kalten Steinmauern
des erstellten Hauses heftet, sondern auf die Menschen, die

mit frischem Leben fiillen sollen, was vorher 6de und tote
Masse war. Der Begriff, nach dem letztendlich die Ausschei-
dungen vorgenommen wurden hatte folgende Fassung:

Eine gemeinniitzige Baugenossenschaft
ist eine Baugenossenschaft, deren Mitglied-
schaft von jedermann erworben werden kann
und die ohne Gewinnabsicht den zeitgemis-
sen hygienischen Anforderungen entspre-
chende moglichstuunkiindbare und der Speku-
lation fiir immer entzogene Wohnungen
schafft.

Was nun die Erhebung selbst anbetrifft, so ist das auf
Grund der Beantwortung und der in Basel, Bern, Ziirich, Biel,
Winterthur, Zug und einigen Ortschaften im Kanton Ziirich
durchgefiihrten personlichen Befragung gesammelte Material
sehr zufriedenstellend. Dank dem grossen Interesse, das
iiberall die Genossenschaftsorgane fiir die Erhebung hatten,
kann iiber 84% der gemeinniitzigen Bauvereinigungen berich-
tet werden. Im ganzen wurden an iiber 200 Baugenossen-
schaften Fragebogen versandt. Von diesen sind nach den
oben erlduterten Gesichtspunkten 97 als gemeinniitzige Bau-
genossenschaften erkannt worden. Hinzu kommen noch 4
gemeinniitzige Baugesellschaften. 16 zum grossten Teil in
kleineren Ortschaften sich befindende und im Rahmen der
ganzen Arbeit nicht stark und entscheidend ins Gewicht fal-
lende Genossenschaften konnten hauptsichlich wegen des
Ausbleibens einer Antwort in der Arbeit nicht beriicksichtigt
werden. — Nur weniges Material lieferte die franzosische
Schweiz und zwar deshalb, weil dort schon an und fiir sich
das Baugenossenschaftswesen eine sehr geringe Entwicklung
erfahren hat.

Die eigentlichen Ergebnisse der Untersuchung wurden in
der Arbeit in zwei Hauptteilen niedergelegt. Der erste gibt
vor allem die historische Entwicklung des gemeinniitzigen
Baugenossenschaftswesens von seinen Anfingen an bis An-
fang 1928. Im zweiten Hauptteil werden einige allgemeine
Probleme behandelt wie die Finanzierung und die Mietpreise.
Er zeigt im interlokalen Vergleich das Verhélinis von Klein-
haus und Mietskaserne, die Wohnungsgriosse und Wohnungs-
ausstattung. Zwei Schlusskapitel gehen auf die Genossen-
schafter und ihre soziale Stellung, die soziale Titigkeit der
Genossenschaften und die Organisation des gesamten schwei-
zerischen Baugenossenschaftswesens ein.

Der historische Teil erfiahrt eine natiirliche Zwei-
teilung durch den Weltkrieg. Vor dem Kriege war das ge-
meinniitzige Baugenossenschaftswesen noch sehr gering ent-
wickelt; d. h. Versuche zur Griindung und auch wirkliche
Griindungen wurden viele unternommen, sie hatten jedoch
mit wenigen Ausnahmen nur kurzen Bestand. Genossen-
schaftlich am regsten waren die Stddte Basel und Ziirich.
Mit dem Beginn des Eisenbahnerbaugenossenschaftswesens,
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das die baugenossenschaftliche Initiative kurz votr dem Kriege
fast vollstindig iibernommen hatte, erlangte St. Gallen ent-
scheidende Bedeutung. Durch eine rege Propagandatitigkeit
unterstiitzt, konnte von 1910—1914 eine Eisenbahnerbaugenos-
senschaft nach der andern entstehen. Wenn aber von diesen
wie auch von den andern gemeinniitzigen Baugenossenschaf-
ten einige eingehen mussten, so vor allem aus dem Grunde,
weil ‘wegen der damaligen noch sehr geringen [ifahrung
die Statuten sehr unvollkommen waren und deshalb fiir die
Genossenschafter noch sehr wenig Bindungen und Verpflich-
tungen vorlagen. Als mit der Entwicklung der Stadte die
Bodenpreise stiegen, konnten nur wenige Genossenschaften
der Versuchung widerstehen, ihre Hiduser mit hohem Profit
zu verkaufen. Es darf jedoch auch nicht verkannt werden,
dass vor dem Kriege die Baugenossenschaften viel hédrter um
ihre Existenz zu kdmpfen hatten als heute. Die Zugehorigkeit
zu einer Baugenossenschaft und die tidtige Mitarbeit verlangte
ein erhebliches Mass an Selbstiiberwindung und Opfersinn.
Eine Unmasse von Vorurteilen der verschiedensten Art galt
es zu iiberwinden, in unendlicher Kleinarbeit’ musste auf pro-
pagandistischem Wege Genossenschafter um Genossenschafter
geworben werden. Man war noch viel mehr auf die Beitrige
der einer Genossenschaft beitretenden vor allem sog. «idea-
len» Mitglieder angewiesen, da die offentliche Unterstiitzung
in kaum nennenswerten Anfingen steckte und auch die
Banken #usserst zuriickhaltend waren. In der grossen Kapi-
talknappheit lag es auch, dass vielfach von einigen wenigen
reichbegiiterten wohltitigen Leuten Baugesellschaften gegriin-
det wurden, die in gemeinniitziger Weise Wohnungen zum
Verkauf oder zur Vermietung anboten. '

Dies inderte sich grundlegend nach dem Kriege. Dank
der grossziigigen Unterstiitzungsaktionen von Bund, Kanton
und Gemeinden konnte Genossenschaft um Genossenschaft
gegriindet werden. In den verschiedensten Kreisen wurden
die Vorteile und die Notwendigkeit des genossenschaftlichen
Wohnungsbaues erkannt. Die grosse Wohnungsnot fiihrte
iiberall zu genossenschaftlicher Initiative entspringenden Zu-
‘sammenschliissen. Nicht selten waren es auch Gemeinden,
die dem genossenschaftlichen Wohnungsbau in kluger Er-
kenntnis seiner ideellen und kulturellen Vorteile beson-
d ere Unterstiitzung zuteil werden liessen, um den kommu-
nalen Wohnungsbau, bei dem die geistige Mitarbeit und das
personliche Interesse des Mieters am Gedeihen der Siedlung
mehr in den Hintergrund tritt, zu umgehen. — Die Griindun-
gen der meisten nach dem Kriege entstandenen Baugenossen-
schaften begannen eigentlich erst in den Jahren 1922—1924.
Vorher waren es meistens Handwerkergenossenschaften und
private Unternehmer, die den Wohnungsmangel zu beheben
versuchten. Erst als die Behorden dem Begehren der ge-
meinniitzigen Baugenossenschaften etwas mehr Verstdndnis
zeigten, wurden Griindungen in grosserem Masstabe ermog-
licht. So waren in Ziirich vor allem die durch die Gemeinde-
abstimmung vom 31. August 1924 revidierten «Grundsitze
betr. Unterstiitzung des gemeinniitzigen Wohnungsbaues» von
1910 entscheidend.

Die Nachkriegsentwicklung des gemeinniitzigen Bauge-
nossenschaftswesens. ist nicht einheitlich. Wahrend Basel
und Ziirich eine sehr grosse Aktivitit aufweisen, kommen
Bern und St. Gallen kaum in Betracht. Die regste Té-

tigkeit im Bernbiet entfalteten Biel und Burgdorf. Auch’

Luzern und Winterthur und manche Ortschaften um
Ziirich-Stadt zeugen von schr aktiver genossenschaft-
licher Initiative. Die geringe Entwicklung in der franzo-
sischen Schweiz ist neben dem Fehlen einer grossen Woh-
nungsnot wohl nicht zuletzt auf die individualistischere Ein-
stellung und dieser entspringend die sehr abwartend sich
verhaltenden Behorden zuriickzufiihren.

Fiir die Finanzierung ist in der Nachkriegszeit die
Beleihung durch die Kantonalbanken charakteristisch, deren
Politik jedoch wieder von Kanton zu Kanton verschieden ist.
Wihrend in Ziirich die Kantonalbank ein sehr weitgehendes
Verstindnis fiir die Baugenossenschaften zeigt (iibernimmt
sie doch sozusagen regelmissig die I. Hypothek bis 60%),
bringt es die Basler Kantonalbank bei den verhéltnismissig
wenigen von ihr beliehenen Genossenschaften nur auf 50 bis

559%. Die Genossenschaften in Basel diirfen sich jedoch der
sehr weitgehenden Unterstiitzung des Allgemeinen
Konsumvereins, der sich bei den meisten Genossen-
schaften durch Uebernahme von Hypotheken oder Anteil-
scheinen beteiligt hat, erfreuen. An eigenen Geldern brach-
ten vor allem die Genossenschaften viel auf, die ihren Mit-
gliedern Spargelegenheit geschaffen haben. Interessant ist,
dass in den kleinen Ortschaften auf einen Genossenschafter
viel grossere Sparbetriige entfallen als in den Stddten, wo-
selbst fiir die Anlage von gesparten Geldern bedeutend menr
Gelegenheit vorhanden ist.

Auch hinsichlich der 6ffentlichen Unterstiit-
zungen durften die Ziircher Genossenschaften weitgehende
Begiinstigung erfahren. In Basel., wo nicht, wie in Ziirich,
bis jetzt grundsdtzlich jahrlich grosse Subventionsbetrige
dem Wohnungsbau zur Verfiigung gestellt wurden, bedurfte
jede einzelne Barsubventionierung parlamentarischer Bera-
tung. Daher ist auch neben der Einheitlichkeit der Finan-
zierung durch Kantonalbank und Stadt in Ziirich die vielfil-
tige Verschiedenheit der Geldgeber in Basel zu erkliren. —
Da in Basel die behordliche Unterstiitzung zurzeit eingestellt
ist, und mit dem Aufhoren des Wohnungsmangels auch in der
iibrigen Schweiz die offentlichen Gelder versiegen werden,
wird die Notwendigkeit einer endgiiltigen Regelung der Fi-
nanzierungsfrage immer ndher riicken.

Ein interlokaler Vergleich iiber das Verhiltnis von
Kleinhaus nud Mietskaserne ergab die auffallende
Bevorzugung des Kleinhausbaues in Basel, die Betonung des
Mehrfamilienhauses in Ziirich und in den Mittelstddten und
Ortschaften wieder das Hervortreten des Kleinhauses. — Hin-
sichtlich der Wohnungsgrosse ergibt sich auch mit der
Abnahme der Grosse des Ortes eine Zunahme der auf eine
Wohnung entfallenden Zimmer. Auffallend ist jedoch in
Basel das Vorherrschen der Zwei- und Dreizimmerwohnung,
withrend Ziirich die Drei- und Vierzimmerwohnung bevor-
zugt. In den Mittelstddten tritt die Vier- und Fiinfzimmer-
wohnung und in den kleinen Gemeinden die Fiinfzimmerwoh-
nung hervor.

Was die Mietpreise betrifft, so lisst sich trotz der
Beriicksichtigung der Subventionen eine grossere Billigkeit
der Genossenschaftswohnungen gegeniiber den nicht von
Genossenschaften erstellten Wohnungen errechnen. Die ge-
genwirtigen und bisherigen Verhiltnisse auf dem Wohnungs-
markt erlaubten eine durchwegs vollstindige Besetzung der
Genossenschaftswohnungen. Solange dies der Fall ist, besteht
keine Gefahr fiir die Genossenschaft. Wenn aber die Ge-
nossenschaftswohnungen wegen der Gefahr des Wegzuges .
der Mieter im Mietpreise erheblich reduziert werden miissen
und dazu noch Wohnungen leer stehen, werden vielleicht
einige Genossenschaften in Schwierigkeiten geraten.- Es darf
jedoch schon heute gesagt werden, dass nur ganz wenige
der bis jetzt gegriindeten Baugenossenschaften bei einer evtl.
Wohnungskrise in ernstliche Schwierigkeiten kommen wer-
den. Es ist alles nur _eine Frage der Zeit. Mit dem Fort-
schreiten der Amortisation und der Entledigung von den ge-
rade iln den ersten Jahren besonders harten Verpflichtungen
wird eine allgemeine Reduktion der Mietpreise schon bald in
greifbare Nihe riicken, d. h. die Genossenschaften bekommen
Mittel frei, die ihnen ermdglichen, ein allfilliges Sinken der
Mietpreise auf dem unter viel hirteren Bedingungen und
unter ganz anderen Gesichtspunkten kdmpfenden nicht-genos-
senschaftlichen Wohnungsmarkte ruhig und ohne Gefahr
mitzumachen. Wie die Erfahrung jedoch gezeigt hat, bleiben
selbst in einer Krise die Mietpreise allgemein lange Zeit
auf ihrer alten Hohe, sodass auch den Genossenschaftern,
die nur um ihrer eigenen materiellen Vorteile willen sich
der Genossenschaft angeschlossen haben, ein Wegzug nicht
lohnend erscheinen wird. Trotzdem wird es Hauptaufgabe
aller Genossenschaften bleiben, die Verhéltnisse auf dem
Wohnungsmarkt nicht aus dem Auge zu verlieren und nur
unter vorsichtiger Abwégung der konjunkturellen Verhilt-
nisse zu neuen Projekten zu schreiten. Die nédchsten Jahre
werden iiberhaupt eine Zeit innerer Konsolidierung werden
miissen. Mit der Abnahme des Wohnungsbediirfnisses wird
das eigentliche Genossenschaftsleben mehr in den Vorder-
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grund treten. Es handelt sich darum, ideelle und allgemein kul-
turelle Gesichtspunkte innerhalb der Genossenschaft noch mehr
zur Geltung zu bringen. Denn nicht Endzweck, sondern Mit-
tel zum Zweck soll der Bau von gesunden und billigen Woh-
nungen sein. Den Menschen soll damit nur ein Teil der ma-
teriellen Sorgen, die ihn so oft an der Vollentfaltung seiner
Personlichkeit hindern, abgenommen werden. Die Baugenos-
senschaft will viel mehr; sie will eine wirkliche Lebensge-
meinschaft sein, die die Genossenschafter in selbstlosem und
opferwilligem Schaffen zusammenfiihrt, eine Lebensgemein-
schaft, die unveridnderlich bleibende Werte vermittelt. Solche
Gesinnung, die jede Genossenschaft auch fiir schwere Zeiten
unerschiitterlich macht, bei den Genossenschaftern zu for-
dern, ist und bleibt das Ziel alles genossenschaftlichen Schaf-
fens. Damit wird die gemeinniitzige Baugenossenschaft auch
ihrer Pflicht und ihrer Mission gerecht, Triger und Forderer

einer wahren jeden Staatsbiirger in fruchtbarer Zusammen-
arbeit verbindenden Volksgemeinschaft zu sein.
. P

Herr Ruf hat mich gebeten, allen denjenigen, die ihn im
Verlaufe der Arbeit unterstiitzt haben, seinen tiefgefiihlten
Dank auszusprechen. Vor allem Herrn Dr. P eter-Ziirich,
Herrn Briischweiler-Ziirich und Herrn Nussbaume r-
Basel und den leitenden Verwaltungen des V. S. K. und des
A. C. V. in Basel fiir die Anteilnahme, mit der sie die Samm-
lung des Materials erheblich erleichtert haben. Nicht min-
dern Dank mogen alle diejenigen, die hier nicht genannt
werden konnen, alle die Prasidenten und Kassiere, empfan-
gen fiir die grosse Miihe und das Interesse, das sie mit der
Beantwortung des Fragebogens und der freundlichen Auf-
nahme beim Besuche fiir das Zustandekommen der Arbeit
bekundet haben.

Das Genossenschafishaus im Friesenberg in Zlirich 3

Von Jakob Peter, Prasident der Familienheim-Genossenschaft Ziirich

In den Jahren 1925 und 1926 erstellten die FFamilienheim-
Genossenschaft Ziirich und die stddtische Stiftung «Woh-
nungsfiirsorge fiir kinderreiche Familien> am Hange des Uet-
libergs, im Friesenberg ca. 220 Wohnungen, meist Einfamilien-
hiiuser fiir Familien mit mindestens 3 Kindern. So erstand
gleichsam iiber Nacht, in Wiesen und Obstbdumen einge-
bettet, eine Gartenstadt von ca. 1400 Einwohnern, der die
zahlreiche Jugend das Geprdge gab. Wo bisher, als Zeugen
vergangener Zeiten, von Pappeln eingerahmte Pulverhduser
standen, entwickelte sich neues, frohlich pulsierendes Lebeén,
befreit von dem Zwange und der Enge der Mietskasernen.

Unter dem Drucke der Wohnungsnot war die neue Sie-
delung in grosster Eile entstanden. Erst nachdem der erste,
elementare Wohnungshunger befriedigt war, machte sich das
Bediirfnis nach geschiftlichen und gesellschaftlichen Lokali-
titen bemerkbar, wie sie jedes Dorf hat. Die Abgeschieden-
heit von der Stadt und ihren Verkehrsadern — die nichsten
stidtischen Wohnquartiere sind etwa (5 Minuten entfernt —
und die inzwischen eintretende bauliche Erweiterung der
Kolonie drédngten zu einer baldigen Losung. Bereits ent-
stand in niichster Nihe eine Wirtschaft. Sollte man es der
Spekulation mit ihren bedenklichen Erscheinungen iiberlas-
sen, einen Kranz von Geschéftshiusern um die neue Siede-
lung zu legen? Wiére es nicht viel schoner und einer Genos-
senschaft wiirdiger, das in gemeinsamer Anstrengung Er-
reichte weiter aulszubauen und selber die zur Befriedigung
der materiellen und kulturellen Bediirfnisse notigen Réume
zu schaffen?

Anfangs 1927 beschloss der Vorstand der Familienheim-
“Genossenschaft, diese Aufgabe an die IHand zu nehmen. Es

meldeten sich die verschiedenartigsten Wiinsche, so dass man
einige Zeit an ein Doppelgebiude, Geschifts- und Gesell-
schaftshaus getrennt, dachte. Die finanziellen Konsequenzen
mahnten jedoch zur Bescheidenheit. Schliesslich einigte man
sich dahin, die unbedingt notwendigen Rdume (Kindergarten,
Versammlungs- und Geschiftslokale) in einem zentral gele-
genen Gebidude zusammenzufassen. Gliicklicherweise war von
Anfang an im Zentrum der Kolonie, an der Ecke Friesenberg-
Schweighofstrasse ein Bauplatz von ca. 2500 m® ausgespart
worden. Damit das Siedelungszentrum sich auch in vertikaler
Richtung iiber die umliegenden Flachbauten heraushob, und
damit zugleich die Finanzierung erleichtert wurde, sollten in
den Obergeschossen 8 Wohnungen eingebaut werden. Am 22.
April 1927 stimmte die Generalversammlung der Familien-
heim-Genossenschaft dem auf Fr. 356,000 veranschlagten Bau
einstimmig. zu. ¢

Das Genossenschaftshaus besteht aus dem Hauptgebdude
von 35 m Linge und 12,5 m Breite und einem einstockigen.
Terrassenbau von 125 X 85 m. Im Kellergeschoss befinden
sich die Zentralheizungsanlage, Waschkiiche, der Werkraum
des Koloniewartes, die Wohnungs- und Ladenkeller und di-
verse Magazine. Infolge der Neigung des Geldndes konnte
ohne Nachteil fiir Beleuchtung und -Ausginge, das grossere
Versammlungslokal in dieses Geschoss verlegt werden. Dieser
Saal von 88 m*® war gedacht als Vortrags- und Kurslokal; es
war von Anfang an klar, dass er grossern geselligen Veran-
staltungen, wie Film- und Theatervorfilhrungen nicht genii-
gen wiirde. Da jedoch bei den stiddtischen Behérden bereits
das Projekt eines Schulhauses im Iriesenberg in Beratung
war, konnte man hoffen, dass fiir grissere Veranstaltungen

Das Genossenschaftshaus
im Friesenberg, Ziirich



	Die gemeinnützigen Baugenossenschaften der Schweiz

